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Abkürzungsverzeichnis

SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
NGO Nichtregierungsorganisation
EU Europäische Union
ATSG Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
EMD Eidgenössisches Militärdepartement,

heute: Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport (VBS)

CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des
Etats

ONG Organisation non gouvernementale
UE Union européenne
LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
DMF Département militaire fédéral,

aujourd'hui: Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS)
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Grundrechte

Als Konsequenz einer im Vorjahr überwiesenen parlamentarischen Initiative Pini (fdp,
TI) beantragte die Petitionskommission, mit einer Anderung des Militärstrafgesetzes in
Zukunft auch in Kriegszeiten auf die Todesstrafe zu verzichten. Sie übernahm dabei die
Formulierung, welche das EMD in Ausführung einer ebenfalls 1990 vom Nationalrat und
1991 vom Ständerat überwiesenen Motion Rechsteiner (sp, SG) ausgearbeitet hatte. Der
Nationalrat stimmte der Revision diskussionslos zu. Gleichzeitig überwies er ein
Kommissionspostulat, das den Bundesrat einlädt, eine Revision von
Auslieferungsverträgen mit Ländern, welche die Todesstrafe noch kennen, einzuleiten. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.1991
HANS HIRTER

Der Bundesrat soll klar festlegen, nach welchen Kriterien NGOs im In- und Ausland von
der Schweiz finanziert werden, und diesbezüglich wirksame Kontrollvorschriften
erlassen, so die Forderung einer Motion Matter (glp, GE). Ziel des Motionärs war es, dass
NGOs, die sich an Hassreden und insbesondere an Gewaltaufrufen gegen andere
Glaubensrichtungen beteiligen, nicht länger Schweizer Unterstützungsbeiträge
erhalten. Er verlangte zudem ausdrücklich, dass die geforderten Rechtsgrundlagen
auch eine Bestimmung zum Antisemitismus enthalten, die sich auf die Definition der
International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) stützt. In der Begründung des
Vorstosses führte er an, dass «gewisse von der Schweiz unterstützte NGOs in
Verbindung mit der Volksfront zur Befreiung Palästinas» stünden, die auf der EU-Liste
der an Terrorhandlungen beteiligten Vereinigungen und Körperschaften figuriere und
deren Tätigkeiten unter der Definition der IHRA als antisemitisch eingestuft würden.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, da er die bestehenden
Regelungen für die Kooperation mit NGOs als ausreichend ansah. Er verwies in seiner
Stellungnahme insbesondere auf den Bericht über die Zusammenarbeit mit
Nichtregierungsorganisationen in Partnerländern der internationalen Zusammenarbeit,
den er Anfang 2020 in Erfüllung einer Motion Imark (svp, SO; Mo. 16.3289) sowie eines
Postulats Bigler (fdp, ZH; Po. 18.3820) veröffentlicht hatte. Mit der Frage der
Verwendung der Antisemitismus-Definition der IHRA beschäftige er sich ausserdem im
Zuge der Beantwortung eines Postulats Rechsteiner (sp, SG; Po. 19.3942). «Il faut faire
plus, faire mieux», appellierte der Motionär in der Frühjahrssession 2022 an das
Nationalratsplenum und erreichte damit eine knappe Mehrheit: Die Volkskammer nahm
die Motion mit 92 zu 84 Stimmen bei 9 Enthaltungen an. 2

MOTION
DATUM: 10.03.2022
KARIN FRICK

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Wie erhofft konnte der Ständerat den Erlassentwurf zur Schaffung einer gesetzlichen
Grundlage für die Überwachung von Versicherten, der in Erfüllung einer
Kommissionsinitiative der SGK-SR durch das Kommissionssekretariat erarbeitet worden
war, in der Wintersession 2017 behandeln. Mittels der Kommissionsinitiative war der
Observationsartikel aus der Revision des Allgemeinen Teils des
Sozialversicherungsrechtes (ATSG) herausgenommen worden, um den Prozess zu
beschleunigen. Konrad Graber (cvp, LU) ging dennoch auf die Rückmeldungen aus der
Vernehmlassung des ATSG ein. So wiesen die Vernehmlassungsantworten zwei
Grundstossrichtungen auf: Den Behinderten-  und Arbeitnehmerorganisationen, der SP
und den Grünen gingen die vorgeschlagenen Regelungen zu weit, den Kantonen,
Arbeitgeberorganisationen und bürgerlichen Parteien hingegen nicht weit genug. Ein
ähnliches Muster zeigte sich in der Folge auch in der Ständeratsdebatte zum
Erlassentwurf. Alex Kuprecht (svp, SZ) akzentuierte den Handlungsbedarf, der durch
betrügerisch erworbene Renten in Millionenhöhe entstehe. Er betonte zudem, dass die
im Erlassentwurf aufgeführten Observationen nicht leichtfertig durchgeführt würden,
sondern zahlreiche Verdachtsmomente dazu notwendig seien. Letzterem
widersprachen Hans Stöckli (sp, BE), Paul Rechsteiner (sp, SG) und Géraldine Savary (sp,

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2017
ANJA HEIDELBERGER
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VD) vehement: So hätten sich ein Drittel aller bisherigen Observationen als falsch,
unnötig oder nicht zielführend erwiesen. Im neuen Erlass habe das
Kommissionssekretariat die bundesrätliche Vorlage und damit die Möglichkeiten zur
Überwachung erheblich verschärft. Neu sollen auch Tonaufzeichnungen und GPS-
Tracker zur Ergänzung der Überwachung verwendet werden können und die
Überwachung soll auf alle von öffentlichen Orten einsehbaren Bereiche ausgeweitet
werden. 
Die linke Ratsseite kritisierte insbesondere, dass diese Massnahmen zur Anwendung
kämen, bevor ein begründeter Verdacht auf einen Straftatbestand bestehe, also bevor
die Sozialversicherer Strafanzeige erstatten könnten. Somit erlaube die Revision
strengere Observationsmöglichkeiten für den zivilen Teil eines Vergehens als für den
strafrechtlichen Teil, was der Verhältnismässigkeit zuwiderlaufe. Diese kritische
Meinung zur Reform teilte auch eine Gruppe von vier Staatsrechtlern, welche die
Reform in einem Schreiben aufgrund der vielen Blankettnormen ohne erforderliche
rechtsstaatliche Sicherungen als ausserordentlich problematisch bezeichneten. Stöckli
kritisierte neben dem Erlasstext auch dessen Ausarbeitung: Beim
Nachrichtendienstgesetz habe man „sehr seriös und unter Einbezug aller Eventualitäten
eine rechtsstaatlich korrekte Gesetzgebung vorgenommen”, während hier in kürzester
Zeit Massnahmen geschaffen worden seien, die wesentlich weiter gingen als die
Massnahmen zum Staatsschutz und zur Terrorismusbekämpfung. Zudem sei der
bundesrätliche Vorschlag nach der Vernehmlassung verschärft worden, ohne dass es
nochmals Anhörungen gegeben hätte. Rechsteiner wies überdies auf die
Rechtsungleichheit hin, welche diese Änderungen in Kombination mit der zwei Tage
zuvor abgelehnten Verschärfung der staatlichen Mittel gegenüber Steuerdelinquenten
bewirkten. 
Um diese zahlreichen Bedenken klären zu können, schlug Raphaël Comte (fdp, NE) vor,
die Vorlage an die Kommission zurückzuweisen. Dies lehnten aber zahlreiche
Sprecherinnen und Sprecher ab, da eine Rückweisung zu einer Verzögerung von
mindestens drei Monaten führen und keinen Mehrwert bringen würde. Stattdessen
könnten diese Fragen auch im Plenum geklärt werden. Folglich wurde der Antrag Comte
mit 15 zu 23 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) abgelehnt. In der Detailberatung wurde
zuerst geklärt, inwiefern richterliche Bewilligungen für Observationen nötig sein sollen.
Der kleinen Kammer ging der Minderheitsantrag Rechsteiner zu weit, wonach für alle
Observationen neben konkreten Anhaltspunkten auf einen unrechtmässigen
Leistungsbezug sowie der Aussichtslosigkeit oder der unverhältnismässigen
Erschwerung von Abklärungen ohne Observationen auch eine richterliche Genehmigung
vorliegen müsse. Stattdessen folgte sie dem Antrag Caroni (fdp, AR) und verlangte nur
für den Einsatz von technischen Instrumenten zur Standortbestimmung eine
richterliche Bewilligung. Ansonsten sollen Personen mit Direktionsfunktion beim
Versicherungsträger die Berechtigung zur Anordnung von Observationen erhalten. Ein
weiterer umstrittener Punkt betraf die Frage, ob Observationen ausschliesslich im
öffentlich zugänglichen Raum oder in einer weiteren Fassung auch an einer von einem
allgemein zugänglichen Ort frei einsehbaren Stelle erlaubt sein sollen. Stöckli sprach
sich dafür aus, die bestehende Gesetzgebung im Strafprozess zu übernehmen und
damit auch die Vernehmlassungskritik ernst zu nehmen, in der befürchtet worden war,
dass neu auch Observationen im Privatbereich möglich werden würden. Bundesrat
Berset bestätigte jedoch, dass eine weitere Fassung der Regelung die geltende Praxis
kodifiziere, die überdies gemäss Kuprecht auch vom Bundesgericht gestützt worden
war (BGE 8C 272/2011). Folglich entschied sich auch der Ständerat mit 33 zu 10
Stimmen für diese Fassung. Der Bundesrat solle die Anforderungen an mit
Observationen beauftragte Personen definieren können, entschied der Ständerat
abschliessend. In der Gesamtabstimmung zeigten sich die meisten Mitglieder des
Ständerats mit den Änderungen einverstanden und nahmen die Vorlage mit 32 zu 8
Stimmen (bei einer Enthaltung) an. 3
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